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Stadtverwaltung Trier 
StadtRaum Trier/Straßenverkehrsbehörde 
Am Grüneberg 90 
54292 Trier 
Tel.: 0651/718-0 oder 115 
Fax: 0651/718-3808 
E-Mail: strassenverkehrsbehoerde@trier.de 

 

 

Antrag auf Ausnahmegenehmigung zum Befahren der Fußgängerzone zwecks 
Besuch einer in der Fußgängerzone ansässigen Arztpraxen 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

□ innerhalb der Lieferzeit  
 Berechtigt  ist der Personenkreis mit Merkmal aG oder Bl (nicht G)  

 Schwerbehinderte mit Merkmal G oder Patienten denen es aus anderen gesundheitlichen Gründen 
nicht möglich ist, die Arztpraxis zu Fuß zu erreichen (Einzelfallregelung) 
Sie dürfen mit dem Fahrzeug vor der Praxis abgesetzt oder von dort abgeholt werden. 
Ein Parken während der Behandlungszeit ist nicht erlaubt. 

□ während der Sperrzeit 
 Berechtigter Personenkreis siehe oben.   

Die besonderen Gründe warum die Behandlung nur während der Sperrzeiten möglich ist, sind 
darzulegen. 

Nach der Behandlung ist in jedem Fall eine ärztliche Bescheinigung der Praxis nachzureichen 

  
Antragsteller: Name, Vorname / Firma 
 
 
   
Nr. des Schwerbehindertenausweises 
 
 
   
Straße, Hausnummer 
 
 
   
Postleitzahl, Ort 
 
 
   
Telefon       Mobiltelefon 
 
 
   
Email        Fax 
 
 
   
 

 
Die Ausnahmegenehmigung wird beantragt für: 
 
Datum: :                      Uhrzeit       
 

□ Einfahrt mit Privatfahrzeug amtliches Kennzeichen:      

□ Einfahrt mit TAXI oder MIETWAGEN 

 
Fahrtzweck:            
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Fahrtziel:             
 
Gründe: 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 

□ Die Genehmigung wird abgeholt. 

□ Die Genehmigung soll per Post zugesandt werden  

     (hier: die Bearbeitungs- und Zustellzeit bitte berücksichtigen) 
 
 
 

 
        Datum/Unterschrift 
 
 
 

Hinweise:  
 

Während der SPERRZEITEN besteht ein FAHRVERBOT zum Schutz der Fußgänger. 
 

AUSNAHMEN sind nur in Einzelfällen (besonderen Härtefällen) möglich, eine 
Ausnahmegenehmigung ist zwingend erforderlich und beim Tiefbauamt/Straßen-
verkehrsbehörde einzuholen. 
 

 Schwerbehinderte, die die Praxen nicht zu Fuß besuchen können, sollten 
einen Termin während der Lieferzeiten der Fußgängerzone erfragen. 

 

 Vorhersehbare Behandlung während der Sperrzeiten 
 Ist die Behandlung vorhersehbar, jedoch aus besonderen Gründen nur während 

der Sperrzeiten möglich, ist eine Ausnahmegenehmigung bei StadtRaum 
Trier/Straßenverkehrsbehörde, Am Grüneberg 90, 54292 Trier, zu beantragen (E-
Mail: strassenverkehrsbehoerde@trier.de). Die Gründe für den Härtefall sind 
darzulegen. 

 

 Eilige unvorhersehbare Fälle 
 In eiligen, unvorhersehbaren Fällen sollte der Patient oder eine dritte Person 

telefonisch bei StadtRaum Trier/Straßenverkehrsbehörde (Telefon 0651/718-3862, 
718-3863, 718-3864 oder 718-3865) oder bei der Leitstelle der 
Verkehrsüberwachung des Ordnungsamtes (0651/718-3232) eine fernmündliche 
Ausnahmeregelung erfragen. In berechtigten Fällen wird sie in der Regel erteilt. 

 

Nach der Behandlung ist in jedem Fall eine ärztliche Bescheinigung der Praxis 
nachzureichen 
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